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Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum 
Schutz vor der Geflügelpest; 

Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen in 
einem festgelegten Gebiet zu präventiven  

Zwecken 
 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau erlässt auf 
Grund von § 6 Abs. 2 der Verordnung zum Schutz 
gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Ok-
tober 2018 (BGBl. I S. 1665), § 4 der Viehverkehrs-
verordnung (ViehVerkV) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 31. März 2020 (BGBl. I S. 
1170) i .V.m. § 7 Abs. 6 der Geflügelpest-
Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665), Art. 6 und 
Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes über das Landes-
strafrecht und das Verordnungsrecht auf dem 
Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
(Landesstraf- und Verordnungsgesetz – LStVG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 13. De-
zember 1982 (BayRS II S. 241) BayRS 2011-2-I (Art. 
1–62), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 27. 
April 2020 (GVBl. S. 236) geändert worden ist und 
Art. 3 Abs. 2 des Gesundheitsdienst- und Verbrau-
cherschutzgesetz (GDVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. 
S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch 
§ 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 370) 
geändert worden ist folgende 

 

Allgemeinverfügung: 

 

1.  Halter von Geflügel im Landkreis Freyung-
Grafenau bis einschließlich 1.000 Stück Ge-
flügel haben sicherzustellen, dass 
a. die Ein- und Ausgänge zu den Ställen o-

der die sonstigen Standorte des Geflü-
gels gegen unbefugten Zutritt oder un-
befugtes Befahren gesichert sind, 

 die Ställe oder die sonstigen Standorte 
des Geflügels von betriebsfremden Per-
sonen nur mit betriebseigener Schutz-
kleidung oder Einwegschutzkleidung be-
treten werden und dass diese Personen 
die Schutz- oder Einwegschutzkleidung 
nach Verlassen des Stalles oder sonsti-
gen Standorts des Geflügels unverzüglich 
ablegen 

b. Schutzkleidung nach Gebrauch unver-
züglich gereinigt und desinfiziert und 
Einwegschutzkleidung nach Gebrauch 
unverzüglich unschädlich beseitigt wird, 

c. nach jeder Einstallung oder Ausstallung 
von Geflügel die dazu eingesetzten Ge-
rätschaften und der Verladeplatz gerei-
nigt und desinfiziert werden und dass 
nach jeder Ausstallung die frei geworde-
nen Ställe einschließlich der dort vor-
handenen Einrichtungen und Gegen-
stände gereinigt und desinfiziert werden, 
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d. betriebseigene Fahrzeuge abweichend 
von § 17 Absatz 1 Satz 1 und 2 der Vieh-
verkehrsverordnung unmittelbar nach 
Abschluss eines Geflügeltransports auf 
einem befestigten Platz gereinigt und 
desinfiziert werden, 

e. Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Ge-
rätschaften, die in der Geflügelhaltung 
eingesetzt und 
aa)  in mehreren Ställen oder 
bb)  von mehreren Betrieben gemein-

sam benutzt werden, jeweils vor 
der Benutzung in einem anderen 
Stall oder, in den Fällen des Buch-
staben bb, im abgebenden Betrieb 
vor der Abgabe gereinigt und des-
infiziert werden, 

f.  eine ordnungsgemäße Schadnagerbe-
kämpfung durchgeführt wird und hier-
über Aufzeichnungen gemacht werden, 

g. der Raum, der Behälter oder die sonsti-
gen Einrichtungen zur Aufbewahrung 
verendeten Geflügels nach jeder Abho-
lung, mindestens jedoch einmal im Mo-
nat, gereinigt und desinfiziert wird oder 
werden, 

h. eine betriebsbereite Einrichtung zum 
Waschen der Hände sowie eine Einrich-
tung zum Wechseln und Ablegen der 
Kleidung und zur Desinfektion der Schu-
he vorgehalten wird. 

 
2.  Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie 

Veranstaltungen ähnlicher Art, bei denen Ge-
flügel und gehaltene Vögel anderer Arten als 
Geflügel verkauft, gehandelt oder zur Schau 
gestellt werden, sind im Landkreis Freyung-
Grafenau verboten. 

 
3.  Für Wildvögel im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 7 

Geflügelpest-Verordnung (hierunter fallen: 
wildlebende Hühnervögel, Gänsevögel, Greif-
vögel, Eulen, Regenpfeiferartige, Lappentau-
cherartige oder Schreitvögel) gilt ein allge-
meines Fütterungsverbot im gesamten Land-
kreis Freyung-Grafenau.  

 
 
4.  Die sofortige Vollziehung der in den Num-

mern 1 bis 3 getroffenen Regelungen wird 
gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) angeordnet. 
 

5.  Kosten werden nicht erhoben. 

 
6.  Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach 

ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben.  

 

Nach Art. 41 Abs. 4 S.1 des Bayerischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) ist nur der 
verfügende Teil einer Allgemeinverfügung öffent-
lich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung 
liegt mit Begründung im Landratsamt Freyung-
Grafenau, Grafenauer Str. 44 (Dienstgebäude Kö-
nigsfeld), 94078 Freyung, Zimmer 122, aus. Sie 
kann Montag bis Donnerstag während der allge-
meinen Dienstzeiten eingesehen werden. 

Nach Art.  41 Abs. 4 BayVwVfG gilt bei der öffent-
lichen Bekanntgabe eines schriftlichen Verwal-
tungsakts dieser zwei Wochen nach der ortsübli-
chen Bekanntmachung als bekannt gegeben. In 
einer Allgemeinverfügung kann ein hiervon ab-
weichender Tag, jedoch frühestens der auf die 
Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden.  

Eine Allgemeinverfügung darf auch dann öffent-
lich bekannt gegeben werden, wenn die Bekannt-
gabe an alle untunlich ist (Art. 41 Abs. 3 S. 2 
BayVwVfG). 

Vorliegend ist die Bekanntgabe an die Beteiligten 
untunlich, weil aufgrund der großen Vielzahl an 
Adressaten eine zeitnahe individuelle Bekanntga-
be nicht möglich ist. Von einer Anhörung konnte 
vorliegend abgesehen werden (Art. 28 Abs. 2 Nr. 4 
BayVwVfG). 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei 
dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Regens-
burg erhoben werden.  

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfü-
gung: 

a.  Schriftlich oder zur Niederschrift   

 Die Klage kann schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle erhoben werden.  

 Die Anschrift lautet:   

 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=VIEHVERKV&p=17
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=VIEHVERKV&p=17&x=1
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Bayerisches Verwaltungsgericht in  
Regensburg 

Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 
Regensburg 

Hausanschrift: Haidplatz 1,  
93047 Regensburg 

 

b.  Elektronisch  

 Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht in Regensburg auch elektronisch 
nach Maßgabe der Internetpräsenz der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Be-
dingungen erhoben werden.  

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismit-
tel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einrei-
chung oder Einreichung zur Niederschrift Abschrif-
ten für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.  

  

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-
Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine recht-
lichen Wirkungen! Nähere Informationen zur 
elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 
entnehmen Sie bitte der der Bayerischen Verwal-
tungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor 
den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebühr fällig.  

Hinweise: 

1.  Auf die Vorgaben gem. § 3 und § 4 Abs. 1 Nr. 
1 der Geflügelpest-Verordnung hinsichtlich 
der allgemein geltenden Vorgaben zur Fütte-
rung und Tränkung sowie zur Früherkennung 
bei gehäuften Verlusten wird hingewiesen.  

2.  Es wird empfohlen, die tierseuchenrechtlich 
erforderliche Zulassung von Geflügelhändlern 
anhand der Vorlage der entsprechenden Zu-
lassungsbescheide vor der Bestellung von Ge-
flügel durch den Tierhalter zu überprüfen. Al-
ternativ ist die Liste der für den innergemein-

schaftlichen Handel zugelassenen Geflügelbe-
triebe im Internet abrufbar unter: 
https://tsis.fli.de/Home/BMEL/_fserve.aspx?f
=Ip392tsqKCuTjJuMKZjNOQ%3d%3d 
 

3.  Nach § 26 Abs. 1 der ViehVerkV sind Halter 
von Hühner, Enten, Gänsen, Fasanen, 
Perlhühnern, Rebhühnern, Truthühnern, 
Wachteln oder Laufvögeln verpflichtet, dies 
der zuständigen Behörde vor Beginn der Tä-
tigkeit unter Angabe seines Namens, seiner 
Anschrift und der Anzahl der im Jahresdurch-
schnitt voraussichtlich gehaltene Tiere, ihrer 
Nutzungsart und ihres Standortes bezogen 
auf die jeweilige Tierart mitzuteilen.  
 

4.  Ordnungswidrig i .S.d. des § 64 der Geflügel-
pest-Verordnung, § 46 ViehVerkV und  § 32 
Abs. 2 Nr. 4 des TierGesG handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig dieser Allgemeinver-
fügung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrig-
keit kann mit einer Geldbuße bis zu 30.000 
Euro geahndet werden.  
 

5.  Die labordiagnostischen Abklärungsuntersu-
chungen zur Früherkennung im Sinne des § 4 
Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpest-Verordnung an 
den Landesuntersuchungs-einrichtungen sind 
kostenfrei.  
 

Landratsamt Freyung-Grafenau 
Freyung, den 01.02.2021 
 
Gez. 
Scheichenzuber-Art 
Oberregierungsrätin 

 
 
 

https://tsis.fli.de/Home/BMEL/_fserve.aspx?f=Ip392tsqKCuTjJuMKZjNOQ%3d%3d
https://tsis.fli.de/Home/BMEL/_fserve.aspx?f=Ip392tsqKCuTjJuMKZjNOQ%3d%3d
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